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REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, del1 .... 4.· .... p..~.~.~~?.~.!. ................... 197.~ 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl. IV-50 0 004/59-1/78 

Stub.nrins I 
Telephon 575655 

B e a n t W 0 r tun g 
der Anfrage der Abgeordneten Helga WIESER 
und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
Novellierung des Bar~s euchenges etzes 

(Nr. 2116/J-NR/1978) 
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In d.er gegenständlichen parlamentarischen Anfrage 
~erden an. mi.ch folgende Fragen gerichtet: 

"1) Sind Sie bereit, dem Nationalrat eine Änderung 
des Be.ngseuchengesetzes vorzuschlagen, n.ach der auch in 
Beständen., in denen nur ein oder wenige Reagenten aufge­

deckt werden. bei Einverständnis eies Tlerbesi.tzers der 

Gesamtbestand über amtlichen Auftrag und mit staatlicher 
Entschädigung gekeult werden kann? 

2) Sind Sie bare! t, zugleich die Entschädigungen 
nach dem Bangseuchengesetz entsprechend anzupassen.?lf 

In Beantwortung di.eser Anfrage teile ich mit: 

~u 12.:. 
:Bei der Entscheidung, ob und wann zur sicheren u.nd 

raschen. EliJ:ninierung von Seuchenherden auch nicht pos i­
tiv reagierende Tiere ver.seu~hterBestände abgegeben 
werden müssen, sind ausschließlieh veterinärfachliche 
Gesichtspunkte zn berücksichtigen. 
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DemgegenUber würde die Zustinmn.mg der:! Tierbes i tze:::-s, 

wie sie als Voraussetzung für die Ausmerzung VOll nicht 
reagierenden Rindern verseuchter Betriebe vorgeschlagen 
wird p häufig von 'llirtschaftlichen ErwUgungen abhängen. 
Wertvolle Zuchttiere, bei denen die Differenz zwischen 
Zuchtwert und. Schlachtwert größer ist, !l.ls die zu erwar­
tende Ausmerzentschädigung, wird der Tierhalter eher 
behalten wollen, schlachtreife Rinder hingegen, bei denen 
diese Differenz geringer als die staatliche Ausmerzent­
schädigung ist, wird man vielleicht gerne absto(ien" 

Das Bangs6uchengesetz nimmt a.lso richtigeI'l .... eise 
allein den Verseuchungsgrad eines Bestandes zur lUcht­

schnur für die Entscheidung f ob nicht l.'eaglerende Tiere 

abzustoßen sind oder nicht. Hiebei hat sioh die bisherige 

75 % - Klausel gut bewährt. 

In der Frage der Abstoßung nicht reagierender Tiere 
erBcheint es angezelgt, eine abwartende Haltung einzu­
nehmen, zumal die Kosten allzu rigoroser Ausmerzaktionen 
nicht zuletzt auch den, Tierha.lter belasten, der ja schon 
immer einen Teil des dadurch erwachsenden Schadens getra­
gen hatte. 

Um jedoch das Anstecbm.gsrisilr.:o fUr nicht angesteckte 
Tiere verseuchter Bestände noch weiter als bisher zu yer­
ringern, wird gegenwärtig ein a.nderer Weg eillg9schlagen. 

Durch die amtliche Anordnung von zusätzlichen Unter·­
Buchungen der Rinder in "ProblemgemeindenlI, deren Kosten 

_ vom Bund getragen werden, erwartet slch die Vaterinärbe­
hörde eine ganz erhebliche VerringeruT~ dieses Risikos.,. 

Während nämlich a.nsonsten mitunter z1Jlei J'ahre und sogar 

etwas mehr vergehen könnten j bis ein Rnagent erkarmt und 
ausgemerzt wird, wird nun diese Fr18t durch diese fi1a.ß­
nahme zumindest a.uf die Hälfte herabgesetzt .. 
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Die Zahl der Tiere, die heute aufgrund des Ban,g­

seuchengesetzes abgegeben werden mUssen, ist se'hr ge­
ring .. Weiters ist zu berücksi.chtigen, d8,ß neben dem 

Nutzwert der Rinder auch der bei der Abgabe yon Bang­
reagenten dem Tierhalter verbleibende Schlachterlös 
gestiegen ist. Die Abgabe von ReagEmten ist alf~o meines 

Erachtens dem Tierhalter ohne weiteres zumutbar. WUrde 

man künftighin in Seuchenfällen. alle Rinder eines ver­
seuchten Bestandes ausmerzen, so wie dies in der ers"ten 
Frage an..1clingt, dann müß"ce allerdings d.le Höhe der Aus­

ruerzentschädigungen vielleicht neu diskutiert werden. 
Do~h glaube ich, daß aus dem oben Gesagten in über­
zeugender Weis ehervorgeht, daß eille El."Welterung des 
Kreises der auszumerzenden Tiere derzeit weder nötig 
noch angezeigt ist. 

Der Bundesminlster: 

/ 
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